
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2017/11/8 36R229/17v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.2017

Norm

ZPO §154

Rechtssatz

Die Sondernorm des § 154 ZPO ist im Rechtsmittelverfahren auch auf die Kosten einer erfolglosen

Rekursbeantwortung des Wiedereinsetzungsgegners anzuwenden.

Entscheidungstexte

36 R 229/17v

Entscheidungstext LG für ZRS Wien 08.11.2017 36 R 229/17v

Schlagworte

Wiedereinsetzung, Kosten, Erfolgsprinzip
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